
 

Kündigungsschutz  
Das deutsche Kündigungsschutzgesetz ist ein Beschäfti-
gungshemmnis. Ein beschäftigungsförderndes Arbeitsrecht 
setzt verständliche, kalkulierbare und rechtsichere Regelungen 
zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen voraus. Das geltende 
Kündigungsschutzrecht erfüllt diese Voraussetzung nicht. Es 
bedauerlich, dass sich die Koalitionspartner nicht auf durch-
greifende Reformschritte im Kündigungsschutz einigen konn-
ten. Zwar hatten sich einige Koalitionspartner schon vor der 
Bundestagswahl darauf festgelegt, am bestehenden Kündi-
gungsschutz nichts zu ändern. Durch eine Abfindungsoption 
könnte allerdings ein Höchstmaß an Kalkulierbarkeit und 
Rechtssicherheit geschaffen werden, ohne dass für bestehen-
de Arbeitsverhältnisse etwas am Kündigungsschutz geändert, 
geschweige denn verschlechtert würde. 
 
Schwellenwert anpassen 

Kleine und mittlere Betriebe tragen wesentlich zur Wirtschafts-
entwicklung in Deutschland bei. Sie leisten einen entscheiden-
den Beitrag zu wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Stabilität. 
Für sie ist eine Abfindung  im Kündigungsschutzprozess viel-
fach nicht zu stemmen. Die wirtschaftliche Belastung  würde 
die Substanz dieser Betriebe untergraben. Zur Förderung der 
Einstellungsbereitschaft  und um mehr Rechtssicherheit
herzustellen, ist daher für Neueinstellungen eine Anpassung 
des Schwellenwertes  zu prüfen. Das Kündigungsschutzgesetz 

 sollte für Neueinstellungen – also nicht für bestehende Be-
schäftigungsverhältnisses – auf Betriebe beschränkt werden, 
die mehr als zwanzig Arbeitnehmer beschäftigen. Dies hilft ge-
rade kleineren Betrieben, neue Beschäftigung aufzubauen. 
 
Änderungskündigungen modifizieren 

Die Voraussetzungen für Änderungskündigungen müssen 
modifiziert und kalkulierbar gestaltet werden. Eine Anpassung 
von Arbeitsbedingungen durch eine Änderungskündigun g
kann ein Beitrag sein, den Arbeitsplatz zu erhalten und damit 
bestehende Beschäftigungsverhältnisse sichern helfen. Eine 
Modifizierung der vertraglich vereinbarten Arbeitsbedingungen 
im Wege der Änderungskündigung sollte künftig rechtssicher 
möglich sein, wenn hierüber Einvernehmen mit dem Betriebsrat 
hergestellt worden ist oder in betriebsratslosen Betrieben zwei 
Drittel der Belegschaft der Änderung ihrer Arbeitsbedingungen 
zugestimmt hat. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, ist die
geänderte Vertragsbedingung gerechtfertigt.  
 
Beendigung durch Gerichtsbeschluss  

Schon heute besteht die Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis 
durch einen Gerichtsbeschluss  enden zu lassen. Dies ist ins-
besondere dann möglich, wenn eine weitere gedeihliche Zu-
sammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht, 
   

 
 
Mehr Flexibilität durch Abfindungsoption  

Kündigungsschutzprozesse sind vielfach nicht prognostizierbar. 
Die Rechtsunsicherheit, die mit einer möglichen Kündigung 
verbunden ist, erweist sich daher als Einstellungshemmnis. Wir 
wollen das Kündigungsrecht durch eine Abfindungsoption kal-
kulierbar machen. Hierzu regen wir an, das Kündigungsrecht zu 
ergänzen, ohne dass am geltenden Kündigungsschutz etwas 
verändert wird. Neben den geltenden Kündigungsschutz tritt 
vielmehr ein weiteres Instrument.  
 
Ein solches Modell sieht vor, dass Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer die Möglichkeit erhalten, einen Vertrag mit dem Inhalt zu 
schließen, dass der Arbeitnehmer im Falle der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses gegen die Zusage einer Abfindung auf die 
Erhebung der Kündigungsschutzklage verzichtet. Dies eröffnet 
den Arbeitsvertragsparteien eine einfache und praktikable 
Handlungsoption, die für beide Seiten mehr Rechtssicherheit 
bietet und gleichzeitig den bestehenden Kündigungsschutz un-
angetastet lässt, wenn die Parteien dies wünschen. 
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mehr zu erwarten ist. Allerdings interpretiert die Rechtspre-
chung die Voraussetzungen an den Antrag für eine solche Auf-
lösung sehr unterschiedlich – ohne dass dies zwingend aus 
dem Gesetz abzuleiten wäre Um zu einem Gleichklang der 
Möglichkeiten  zu gelangen, unter denen ein Arbeitsverhältnis 
durch einen solchen Gerichtsbeschluss aufgehoben werden 
kann, ist es daher sinnvoll, die Regelung klarzustellen. Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber müssten unter gleichen Vorausset-
zungen vom Arbeitsgericht einen entsprechenden Beschluss 
erlangen können.  
 
Begrenzung des Verzugslohnrisikos 

Der Ausgang eines Arbeitsgerichtsverfahrens ist vielfach 
schwerer zu prognostizieren als bei Verfahren vor anderen Ge-
richten. Als besonders belastend droht dem Arbeitgeber in die-
sem Zusammenhang, dass er für Monate, ja Jahre ohne Ar-
beitsleistung erhalten zu haben, so genannten Verzugslohn
nachentrichten muss. Dies kann bis zur Existenzgefährdung 
eines Betriebes  führen. Es bedarf daher einer Anpassung der 
Vorschriften zum Verzug an die Besonderheiten des Arbeits-
gerichtsverfahrens. Eine Möglichkeit hierzu ist, das Verzugs-
lohnrisiko dann einzuschränken, wenn der Arbeitgeber in erster 
Instanz gewonnen hat. Es ist sinnvoll, ihn für das weitere Ge-
 

 richtsverfahren bis zu einer aufhebenden Entscheidung in der 
Berufungs- oder Revisionsinstanz von der Existenz gefährden-
den Wirkung des Verzugslohnrisikos zu befreien. 
 
Nachträgliche Betriebratsanhörung  

Im Falle einer fehlerhaften Betriebsratsanhörung muss diese 
im Kündigungsschutzprozess nachgeholt werden können. So 
kann vermieden werden, dass die Kündigung erneut ausge-
sprochen werden muss mit der Folge, dass auch die gesamte 
Kündigungsfrist erneut zu laufen beginnt. Dies führt zu einer 
erheblichen Kostenbelastung für die Unternehmen. Im Be-
triebsverfassungsgesetz sollte daher klargestellt werden, dass 
nur das Unterbleiben der Betriebsratsanhörung zur Unwirksam-
keit der Kündigung führt. 
 
Initiativen der BDA 

� Entwicklung eines Reformkonzeptes: Für eine moderne Ar-
beitsmarktordnung 

� Erstellen von Positionspapieren zur Entwicklung in Gesetz-
gebung und Rechtsprechung  
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